
 

AUSGLEICHSKASSE  IV-STELLE SCHWYZ 

 
 

Fachstelle Alimente – Ablauf internationales Inkasso Kanton Schwyz 
 
 
Ablauf bei Abgabe der Bevorschussung an die Fachstelle Alimente 
Die Fachstelle Alimente reicht ab 20. Dezember 2021 als kantonale zuständige Behörde die Ge-
suche aus der Schweiz ins Ausland ein.  
 
 
Gesuch aus der CH ins Ausland    Gesuch aus dem Ausland in die CH 
 
 
Gesuchssteller/in  Gesuchssteller/in 
 
 
Fachstelle Alimente      *Inlandbehörde Ausland 
 
 
Zentralbehörde Bern      Zentralbehörde Ausland 
 
 
Zentralbehörde Ausland     Zentralbehörde Bern 
 
 
*Inlandbehörde Ausland     Fachstelle Alimente 
 
 
 

− Die Fachstelle Alimente stellt sämtliche Dokumente mit den ausgefüllten Anträgen an die  
Zentralbehörde internationale Alimentensachen in Bern zu. 

− Die Zentralbehörde internationale Alimentensachen in Bern prüft die Gesuche formell (auf 
Vollständigkeit). 

− Die zuständigen ausländischen bzw. kantonalen Behörden nehmen die Interessen der 
Gesuchstellenden wahr. 

 
*  je nach Land wird das Gesuch direkt bei der Zentralbehörde Bern eingereicht 
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Ablauf bei Nicht-Abgabe der Bevorschussung  
Im Kanton Schwyz werden elf Gemeinden weiterhin selbst die Bevorschussung vornehmen. Die-
se Gemeinden reichen sämtliche Antragsformulare an die Fachstelle Alimente weiter.  
 
 
Gesuch aus der CH ins Ausland    Gesuch aus dem Ausland in die CH 
 
 
Gesuchssteller/in  Gesuchssteller/in 
 
 
Gemeinde, zuständig BV *Inlandbehörde Ausland 
 
 
Fachstelle Alimente Zentralbehörde Ausland 
 
 
Zentralbehörde Bern      Zentralbehörde Bern 
 
 
Zentralbehörde Ausland     Fachstelle Alimente 
 
 
*Inlandbehörde Ausland     Gemeinde, zuständig BV 
 
 
 

− Die Gemeinde stellt sämtliche Dokumente mit den ausgefüllten Anträgen der Fachstelle 
Alimente zu. 

− Die Fachstelle Alimente prüft die Vollständigkeit der Angaben und stellt diese der Zentral-
behörde internationale Alimentensachen in Bern zu. 

− Die Zentralbehörde internationale Alimentensachen in Bern prüft die Gesuche formell  
(auf Vollständigkeit). 

− Die zuständigen ausländischen bzw. kantonalen Behörden nehmen die Interessen der 
Gesuchstellenden wahr. 

 
*  je nach Land wird das Gesuch direkt bei der Zentralbehörde Bern eingereicht 
 
 

Schwyz, Dezember 2021 


